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In d. Alemannia, X, Heft 3, publiciert L. Baumann 
eine Reimchronik des Klosters Irrsee von J. Kurtz aus 
dem J. 1500.

Im 3. Band von Turmairs Werken befindet sich von 
S. Riezler ein ‘Nachwort’ zu Aventin’s Annales ducum 
Boiariae, worin die Entstehung und Handschriften des Werks, 
dann auch die Quellen nebst den erkennbaren Resten ver­
lorener Quellenschriften ausführlich untersucht werden.

Die SB. der Wiener Akad. CVII, 1, 3—82, enthalten den 
7. Bericht von L. Rockinger über die Untersuchung von 
Hss. des Schwabenspiegels.

In d. Forsch. XXV, Heft 1, S. 184—187, ist eine Ent­
gegnung von Th. Lindner gegen Harnack über die Goldene 
Bulle gedruckt. Im 2. Heft, S. 445—452, repliciert Har­
nack. Für denselben tritt auch R. Tannert auf in d. Mitth. 
d. Inst. V, 4, S. 648; gegen ihn Quidde in d. Hist. Zeitschr. 
LIII, S. 132-135.

Die SB. d. Wiener Akad., Bd. CV, 2. Heft, enthalten 
eine Abhandlung von J. A. Tomaschek: Ueber eine in 
Oesterreich in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. geschriebene 
Summa legum incerti auctoris und ihr Quellenverhältnis 
zum Stadtrechte von Wiener Neustadt und zu dem Werbö­
czischen Tripartitum.

In Bezug auf die Stadtrechte ist der sehr eingehenden, 
und gerade auch die Veröffentlichung und Bearbeitung städti­
scher Rechtsquellen berührenden Berichte über ‘die wirth­
schaftsgeschichtlichen Studien in Deutschland’ zu gedenken, 
welche R. Hoenig er in Conrad’s Jahrb. f. Nationalökonomie 
und Statistik giebt, und wovon der über d. J. 1883 im 8. Band 
erschienen ist.

Von der im NA. IX, S. 452 in Aussicht gestellten Aus­
gabe der Kölner Schreinskarten des 12. Jahrh. von 
R. Hoenig er ist die erste Lieferung als Anfang der Publi­
cationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde in 
Bonn (Ed. Weber’s Verlag 1884) in Quart erschienen, eine 
sehr mühsame und schwierige, und sauber ausgeführte Arbeit. 
— Derselbe hat in den Annalen des hist. Vereins f. d. Nieder­
rhein, Heft 42, den Rotulus der Stadt Andernach von 
1173 bis 1256 herausgegeben, vor Schultheiss und Schöffen 
geschehene Rechtsgeschäfte, aufgezeichnet auf beiden Seiten 
einer Pergamentrolle, die nach Bedürfnis verlängert wurde;
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